
sowie am wirtschaftlichen Fortschritt und an der Entwicklung 49/193. Frage des Versdlwlnd ... eJlwl....,IDSIIIi von Perso_ 
ihres Landes; 

3. fonlertdie Staaten1UlCh.drllcklich mif, gegebenenfalls 
alle erforderlichen verfassungsmil8igen. gesetzgeberisch 
administrativen und sonstigen Maßnahmen zu ergreifen, um 
die in der Erklärung enthaltenen Gnmdsilfze zu f6rdern und zu 
verwirklichen; 

4. appelliert an die Staaten, gegehenenfalls bilaterale und 
multilaterale Anstrengungen zu unternehmen, um die Rechte 
der Personen. die nationalen oder ethnischen. religiösen und 
sprachlichen Minderheiten in ihren Ländern angehören. im 
Einklang mit der Erklärung ZU schützen; 

5. fonlert die Menschenrechtslrommission mif, vorrangig 
Mittel und Wege zu prUfen, um die in der Erklärung festgeleg
ten Rechte der Angehörigen von Minderheiten wirksam zu 
fördern und zu schützen; 

6. fonlert den Generalsekretär mif, dmch das 
Sekretariats-Zentrom fOr Menschenrechte auf Antrag inter
essierter Regierungen im Rahmen des Programms fOr Beraten
de Dienste und technische HiIfe des Zentrums die Dienste von 
Sachverständigen fOr Minderheitsfragen und Menscbenrebhte 
und fOr die Verhütung und Lösung von Stteitigkeiten zur 
Verfügung zu steIlen. die bei bestehenden oder sich abzeich
nenden Situationen in Verbindung mit Minderheiten behilflich 
sein können; 

7. ersucht den Generalsekretär, im Zuge der Durch
führung dieser Resolution im Rahmen der vorhnndenen Mittel 
Human- und Finanzressource fOr die Beratenden Dienste und 
die technische HiIfe des Zentrums fOr Menschenrechte bereit
zustellen; 

8. fonlert den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen 
fOr Menschenrechte mif, im Rahmen seines Mandats die 
Verwirklichung der in der Erklärung enthaltenen Gnmd!!litze 
zu f6rdern und zu diesem Zweck auch weiterhin einen Dialog 
mit den betreffenden Regierungen zu fIIhren; 

9. legt allen VertragsOIganen sowie den Sonderbeauf
tragten. Sonderberichterstattern und Arbeitsgruppen der 
Menschenrechtskommission und der Unterkrnnmission fOr die 
Verhütung von Diskriminierung und den Sehntz von Min
derheiten eindrlngUch nahe, der Förderung und dem Sehntz 
der Rechte der Angehörigen von Minderheiten im Rahmen 
ihres jeweiligen Mandats gebührende Beachbmg zu schenken; 

10. bittet den Generalsekretllr, auch weiterhin Informatio
nen über die Erklärung zu verbreiten und zur Fötderung des 
Verständnisses derselben beizutragen; 

11. ennuttgtdie zwischenstaatiichen und nichtstaatlichen 
Organisationen. auch weiterhin zur Förderung und zum Schutz 
der Rechte von Personen beizutragen, die nationalen oder eth
nischen. reIigiösen und sp1'IICblichen Minderheiten angehören; 

12. fonlert die Staaten und den Generalsekretär mif, der 
Erklärung in den AusbiIdungsprogrammen fOr Amtstriiger 
gebührend Rechnung zu !ragen; 

13. ersucht den GeneraIsekretlI, der Generalversammlung 
auf ihrer ffInfzigsten 'Thgung unter dem Pnnkt "Menschen
recbtsftagen" über die DurchfOhrung dieser Resolution Bericht 
zu erstatten. 

94. Plenarsltl.ung 
23. Dezember 1994 

Die Generalverstl1lll1llung, 

In Bekriiftigrmg der nach der Charta der Vereinten Natio
nen.lnsbesondere deren ArtikeI 55, besIehenden Vmpflichbmg 
der Staaten, die allgemeine Achtung und Einhaltnng der 
Me~hte und Grundfreiheiten zu fOrdern, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 33/173 vorn 20. Dezem
ber 1978 ilber verschwundene Personen sowie ihre Resolutio
nen461125 vorn 17. Pewnber 1991 und 47/132 vorn 18. De
zember 1992 über die Frage des Verschwindenlassens, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/133 vorn 
18. Dezember 1992, mit der sie die ErkIllnmg ilber den Schutz 
aller Personen vor dem Verschwindenlassen als ein Grund
satzkatalog fOr alle Sblaten verkfIndet hat, 

betonend, daß die Weltkonferenz ilber Menschenrechte in 
der Erklärung und dem Aktionsprogramm von Wien die 
Verabschied.mg der ErkIllnmg ilber den Schutz aller Personen 
vor dem Versehwindenl!l!!sen begril8t und die Staaten aufgeru
fen hat, wirksame Oesetzge.bungs-, VerwaItungs... gerichtliche 
und sonstige Maßnahmen zu eqpeifen. um Akte des Ver
schwindenlassens von Personen zu verbindern. abzusteUen und 
zu bestrafen .... 

feststellend, daß die Arbeitsgruppe zur Frage des Ver
schwindenlassens von Personen die Verabschiedung der 
ErldlIrwtg fOr die erfreulichste Entwicklung hlIlt, die sich seit 
ihrer Einsetnmg bei den Bemühungen nm die Bekiimpfung des 
Versehwindenlassens zugetragen hat, inshesondete da darin 
anerkannt wird, daß die systematische Praxis derartiger 
Handlungen einem Verbrechen gegen die MenschHchkeit 
gleichkommt, 

ihrer Besorgnis Ausdruck verleihend darüber. daß der 
ArheiIsgruppe zufolge die Praxis einer Reihe von Staaten der 
Erk\lirUng möglicherweise zuwiderläuft, 

Ilberzeugt von der Notwendigkeit, die Bestimmungen der 
Resolution 33/173 und der anderen einschlligigen Resolutionen 
der Vereinten Nationen zur Frage verschwundener Personen 
auch weiterhin anzuwenden. mit dem Ziel, Lösungen fOr die 
FIUIe verschwundener Personen zu finden und das Ver
schwindenlasseu abzuschaffen. unter geblIbrender Berücksich
tigung der ErkIIIrung, 

suwie davon ilberzeugt. daß weitere Anstrengungen zur 
besseren BekannbDSchung und zur Förderuog der Achtung der 
Erklärung geboten sind, 

fJIIleftt besotgt darfIber. daß die Praxis des Versehwinden-
1assens in der Welt noch immer vorkommt, 

besotgt ilber die zunehmende Zahl von Berichten über die 
Drangsalierung, MiBbaruUl1IIg und Einschüchterung von Zeu
gen des Versehwindenlassens beziehungsweise von Angehöri
gen verschwundener Personen, 

eingedenk der Resolution 1994/39 der Menschenrechts
kommisdon vorn 4. MIlIz 199432

• 

1. bekrtIftlgt. daß jedes Versehwindenl_ von Perso
nen ein Verstoß gegen die Menschenwötde und eine schwere 
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und offenkundige Verletzung der Menschenrechte und 
Grundfreihelten ist, die in der Allgemeinen Erklllrung der 
Menschenrechte" verkilndet und in den sonstigen interna
tionalen 'ÖbereinIdInfte auf diesem Gebiet bekräftigt und 
weiterentwickelt werden. und gegen die Regeln des Völker
rechts verstößt; 

2. erinnert daran, daß jedes Verschwindenlassen nach 
dem Strafrecht als Straftat gilt, die mit angemessenen Strafen 
bedroht ist, welche die außerordentliche Schwere der Tht 
berIlcksichtigen; 

3. bittet alle Regierungen erneut. geeignete Gesetz
gebungs- oder sonstige Maßnahmen zu ergreifen, um im 
Einklang mit der Erklllrung über den Schntz al1er Personen vor 
dem Verschwindenlassen die Praxis des Verschwindenlassens 
zu verhindern und zu unterbinden und auf nntionaler und 
regionaler Ebene und in Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nntionen Maßnahmen zu diesem Zweck zu mgreifen: 

4. foTrlert alle Regierungen flI4f, Schritte zu unternehmen. 
um sicherzustellen. daß bei Erklllrung eines Notstnnds der 
Schutz der Menschenrechte gewährleistet ist, insbesondere was 
die Verhinderung des Verschwindenlassens betrifft; 

5. erinnert die Regierungen an die Notwendigkeit, 
sicherzustellen. daß ihre zustllndigen Behörden unter allen 
Umständen umgehende und unparteiische Nachforschungen 
anstellen, wenn Grund zu der Annahme besteht, daß in dern 
ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiet ein Akt des 
Verschwinden1assens stattgefunden hat; 

6. erinnert daran. daß die Täter im Falle einer Bestäti
gung der AnsChuldigungen strafrechdich zu verfoigen sind; 

7. fordert die betreffenden Regierungen erneut nach
drlJckllch flI4f, Maßnalunen zu ergreifen, um die Familien 
verschwundener Personen vor jeder Einschüchterung oder 
Mißhandlung ZU schützen. der sie ausgesetzt sein könnten; 

8. ermutigt die Staaten, wie es einige von ihnen bereits 
getan haben, konkrete Informationen über die von ihnen 
ergriffenen Maßnahmen zur Umsetzung der Erklllrung sowie 
über die dabei aufgetretenen Hindernisse vorzulegen; 

9. ersucht alle Staaten, die Verbreitung des Wortlauts der 
Erklärung in ihren jeweiligen Landessprachen zu erwlIgen und 
ihre Verbreitung in den Landes- undLoka1sprachen zu er
leichtern; 

10. nimmt Kenntnis von den Maßnahmen, welche die 
nichtstaatlichen Organisationen ergriffen haben, um die 
Umsetzung der Erkll!rung zu begünstigen. und bittet sie. ihre 
Verbreitung auch weiterhin zu erleichtern und zu der Arbeit 
der Unter kommission für die Verhütung von Diskriminierung 
und den Schutz von Minderheiten beizutragen; 

11. dankt der Arbeitsgruppe zur Frage des Verschwinden
lassens von Personen für ihre humanitlire Tätigkeit; 

12. ersucht die Arbeitsgruppe. bei der weiteren Wahr
nehmung ihres Mandats den Bestimmungen der Erklärung 
Rechnung zu tragen und ihre Arbeitsmethoden gegebenenfalls 
zu ändern; 

13. bittet die Arbeitsgruppe, die Hindernisse aufzuzeigen, 
die sich der Verwirklichung der Bestimmungen der Erklllrung 

entgegenste1Ien, und Mittel und Wege zu empfehlen, wie diese 
Hindernisse überwunden werden können, und dabei die Erör
terungen der Unterkommission zu berücksichtigen; 

14. legt der Arbeitsgruppefemernahe, sichin:Wsaliilllen
arbeit mit dem von der Unterkommission ernannten Ber1cht
elStaUet und unter gebührender Beröcksichtigung der ein
schlägigen Bestimmungen der ErkII!rung auch weiterhin mit 
der Frage der Straffreiheit zu befassen; 

15. ersucht die Arbeitsgruppe. den FiI11en von Kindern, 
die 0pfer des Verschwindenlassens wurden, und von Kindern 
verschwundener Personen größte Aufmerksamkeit zu schen
ken und bei der Suche nach diesen Kindern und bei deren 
Identifizierung eng mit den betreffenden Regierungen zu
sammenzuarbeiten; 

16. appelUert an die betJ:effenden Regierungen, ins
besondere soweit sie noch nicht auf die an sie gerichteten 
Schreiben der Arbeitsgruppe geantwortet haben, mit der 
Gruppe uneingescbrllnkt zusammenzuarbei und insbes0nde
re die an sie gerichteten Informationsersnchen umgehend zu 
beantworten. damit die Gruppe unter Beachtung ihrer auf 
Diskretion beruhenden Arbeitsmethoden ihre rein hnmanitllre 
Aufgabe erfiI11en kann; 

17. legt den betreffenden Regierungen nahe. ernsthaft in 
Bettncht zu ziehen. die Arbeitsgruppe zu einetn Besuch ihres 
Landes einzuladen. damit sie ihr Mandat noch wirksamer 
erfiilJen kann; 

18. spricht den zahlreichen Regierungen, die mit der 
Arbeitsgruppe zusammengearbeitet und auf ihre Ersuchen um 
Information geantwortet haben, sowie den Regierungen, die 
die Arbeitsgruppe zu einetn Besuch ihres Landes eingeladen 
haben. Ihren tiefempfundenen Dank aus. ersucht sie, den 
Empfehlungen det Arbeitsgruppe jede gebotene Beachtung zu 
schenken, und bittet sie, die Arbeitsgruppe fIber alle Maß
nalunen zu unterrichten. die sie auf diese Empfehlungen hin 
unternehmen; 

19. fordert die Menschenrechtskommiasion auf, diese 
Frage auch weiterhin mit Vorrang zu untersuchen und bei der 
Behandlung des Berichts der ~ an die einund
fIlufzigste Tagung der Kommiasion alle Maßnahmen zu 
treffen, die ihr im Hinblick auf die weitere Aufgabenwahr
nehmung durch die Arbeitsgruppe und auf die Umsetzung 
ihrer Empfehlungen erforderlich erscheinen; 

20. bittet die Menschenrechtskommiasion, auf ihrer 
einundtllufzigsten Tagung die Möglichkeit zu erwägen, das in 
der Resolntion 20 (XXXVI) der Kommission vom 29. Februar 
1980 niedergelegte Mandat der Arbeitsgruppe18 unter Beibe
hahung des Prinzips der jährlichen Berlchterstattun durch die 
Gruppe um drei Jahre zu verlängern. und ersucht die Arbeits
gruppe. ihr Mandat auch weiterhin rigoros und konstruktiv zu 
erfiJllen; 

21. ersucht den Genera1sekretllr erneut, der Arbeitsgtnppe 
auch weiterhin alle Einrichtungen und Dienste zur Verfilgung 
zu stellen, die sie zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigt, 
insbesondere zur Durcbftlhrung von Missionen und für die 
diesbezllg1ichen Anschlußmaßnalunen; 
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22. ersuchl den Generalsekretllr. die Vetsammlung über 
die Maßnnhmen untenichtet zu hnIten, die er ergreift. um die 
weite Verbreitung und Förderung der ErkUltung zu gewähr
leisten; 

23. ersuchl den GeneralsekretlI QlffJenlem, ihr auf ihrer 
einundfllnfzigsten 'Thgung einen Bericht über die zur Durch
flihrung dieser Resolution ergriffenen Maßnahmen vorzulegen; 

24. beschließt. die Frage des Versehwinden\asse\lS von 
Personen und insbesondere der Verwirklichung der ErkUltung 
auf ihrer einundfilnfzigsten 'Thgung unter dem Unterpunkt 
"Menschenrechtsfragen. einschließlich anderer Ansätze zur 
besseren Gewährleistung der Menschenrechte und Grund
freiheiten" zu behandeln. 

94. Plenarsittung 
23. Dezember 1994 

49/194. Stärkung der RecbfpfaatUo:hkeIt 

Die Generalvenammlung. 

unter Hinweis daraIif, daß sich die Mitgliedstaaten mit der 
Annahme der Allgemeinen ErkUItung der Menschenrechte" 
verpflichtet hnben. in Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nationen auf die allgemeine Achtung und Eiobalhlng der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuwirken, 

in der festen tJberteugung, daß der Herrschaft des Rechts, 
wie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte betont 
wird. wesentliche Bedeutung t1Ir den Schutz der Menschen
rechte zukommt, 

sowie davon fiberzeugt, daß die Staaten im Rabmen ihrer 
eigenen innerstaatlichen Rechts- und Justizsysteme geeignete 
zivil-. straf- und verwaltungsrechtliche Rechtsbehelfe gegen 
Menschenrechtsverletzungen vorsehen müssen, 

in Anerkennung der bedeutsamen Rolle. die das Sekre
tariats-Zentrum t1Ir Menschenrechte bei der Unterstützung der 
einze1staatlichen Maßnahmen zur Stärkung der rechtsstaatli
ehen Institutionen spielen kann, 

unter Hinweis auf die Empfehlnng der Weltkonferenz über 
Menschenrechte, im Rabmen der Vereinten Nationen ein vom 
Sekretariats-Zentrum t1Ir Menschenrechte zu kOOtdinierendes 
umfassendes Programm zu schaffen, das den Staaten bei der 
Aufgabe des Aufbaus und der Stlirkung angemessener na
tionaler Strukturen behilflich sein soll, die eine unmittelbare 
Wirknng auf die aIIgenteine Einhnltung der Menschenrechte 
und die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit ausllben""; 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 481132 vom 
20. Dezember 1993 und Kenntnis nehmend von der Resolution 
19941S0derMenscbenrechtskommison vom 4. März 1994"', 

1. begri4fJt den gemäß Resolution 481132 vorgelegten 
Bericht des Genera1sekretlirs'·'; 

2. nimmt mit Interesse Kennmls von den in dem Bericht 
des Generalsekretlirs vorgelegten Vorschlligen zur Stärkung 

1<0 AlCONP.1S7J24 (Tell!), Kap. m. AbschnItt U. zure,. 69. 
lot Al49/S 12. 

des Programms t1Ir Beratende Dienste und tlX:hoisc1te Hilfe des 
Se1a'etariats-Zentrums t1Ir Menschenrechte, womit den 
Empfehlungen der Weltkonferenz über Menschenrechte 
betreffend die Gewilhrung von Hilfe an die Staaten bei der 
Stlirkung ihrer rechtssfaatlichen Institutionen entsplOchen 
werden soll; 

3. wilrdJgt die Anstrengungen. die das Zentrum unter
nimmt, um mit den begrenzten ihm zur Verfllgung stehenden 
finanziellen und personellen Ressourcen seinen ständig 
Zlmehmenden Aufgnben naooZllkommen; 

4. gibt Ihmr tiefen Besorgnis Ausdruck über die geringen 
Mittel, die dem Zentrum zur Erff11Iung seiner Aufgaben zur 
Verfilgung stehen; 

5. stellt fest, daß das Programm t1Ir Beratende Dienste 
und technische Hilfe nicht über genflgend Mittel verfilgt, um 
maßgebliche finanzielle Unterstützung t1Ir eioze1staatliche 
Projekte bereitzustellen, die eine unmittelbare Wirknng auf die 
Verwirklichung der Menschenrechte und die Wahrung der 
Rechtssfaatlichkclt haben, in LIIndern, die sich diesen Zielen 
zwar verschrieben haben, sich jedoch wirtschaftliche Schwie
rigkeiten gegeni!bersehen; 

6. ersuchl den Generalsekretlir, zu untersuchen, welche 
Möglichkeiten bestehen, von allen in Betracht kODlDleDden 
Institutionen des Systems der Vereinten Nationen, so auch von 
den Finanzinstitutionen, im Rabmen ihres jeweiligen Mandats 
technische und finanzielle Hilfe zur Stlirknng der Verwirkli
chung der Menschenrechte und der Wahrung der Rechts
staatlichkeit zu erhnlten; 

7. ersuchl den Generalsekretlir QlffJenlem, der General
versamm1nng auf ihrer fünfzigsten 'Thgung einen Bericht über 
die Ergebnisse der Kontakte vorzulegen, die er gemäß Ziffer 6 
aufgenommen bat, sowie über sonstige Entwicklungen, die mit 
der UmsetZllDg der genannten EmpfehInng der Weltkonferenz 
über Menschenrechte im Zusammenhang stehen''''. 

94. Plenarsitvlng 
23. Dezember 1994 

49/195. Stärkung des SekretarlaI5-Zenh ums für Men. 
schenrechte 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/135 vom 
15. Dezember 1989,45/180 vom 21. Dezember 1990,46/111 
und 46/118 vom 17. Dezember 1991, 47/lZ7 vom 18. Dezem
ber 1992 und 481129 und 481141 vom 20. Dezember 1993 
sowie eingedenk aller einschlägigen Resolutionen des 
Wu1schafts.. und Sozialrats und der Menschenrechtskommis
sion; 

in Anbetrachl dessen, daß die Förderung der allgenteinen 
Achtung und Einhnltung der Menschenrechte und Grund
freiheiten eines der in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Hauptziele der Vereinten Nationen und ein 
vorrangiger Tiitigkeitsbereich der Organisation ist, 

eingedenk dessen, daß der Generalsekretlir in seinen 
Beriehten von 1992 und 1994 über die Tiltigkeit der Vereinten 
Nationen festgestellt bat, daß die Charta der Vereinten Natio
nen die Förderung der Menschenrechte als eines ihrer v0rran
gigen Ziele auf die gleiche Stufe stellt wie die Förderung der 




